
19Monate nach dem Zusammen-
legen der Arbeitslosenhilfe und
der Sozialhilfe im Rahmen der

Hartz-Reform wird aller Vorrausicht nach
zum 01.08.2006 bereits das zweite Ände-
rungsgesetz zum SGB II in Kraft treten.

Mit der ersten Änderung im April waren
die Umzugsregelungen für diejenigen, die
unter 25 sowie erwerbsfähig und hilfebe-
dürftig sind, verschärft worden. Diese
brauchen seitdem bei einem Umzug eine
Zustimmung des zuständigen kommuna-
len Trägers (§ 22 Abs. 2a SGB II). Ohne
diese Zustimmung werden keine Kosten
für Unterkunft und Heizung übernommen.
Die Regelung gilt für den erstmaligen Aus-
zug aus dem Elternhaus genauso wie für
sich anschließende Umzüge. Zudem, und
das darf als positiv bewertet werden, wur-
den die Regelsätze Ost auf Westniveau an-
gehoben.

Mit dem Bundestagsbeschluss vom
01.06.2006 sind jetzt weitere 50 Ände-
rungspunkte auf den Weg gebracht wor-
den. Bei der Durchsicht lässt sich ähnlich
schnell wie bei der ersten Änderung er-
kennen, dass nicht nur bei der prakti-
schen Umsetzung nachgebessert wird,
sondern dass der Aspekt der Kostenein-
dämmung eine nicht nur untergeordnete
Rolle spielt. Meldungen, dass die Kosten
für das Arbeitslosengeld II in die Höhe
schnellen, gehören seit der Jahreswende
schon fast zur Routine der Pressemeldun-
gen des Ministeriums für Arbeit und So-
ziales.

Missbrauchsvermutungen 
Vorwand für Einsparungen?

Folgt man den Verlautbarungen aus der
Politik und einigen Passagen der Begrün-
dung des Gesetzes, kann der Eindruck
entstehen, dass die Ursache des Kosten-
anstiegs allein im Leistungsmissbrauch
von Sozialbetrügern zu finden ist. Wohl
eher zutreffend ist hier die Analyse des
Deutschen Städtetages, dass es für die
Kostenexplosion viele Gründe gibt und
der Missbrauch nur eine der Ursachen
ist. So ist davon auszugehen, dass bei den
Kostenberechnungen die Zahl der mögli-
chen Berechtigten zu niedrig angesetzt
wurde. Zudem wurden die Leistungskür-
zungen für ehemalige Arbeitslosenhilfe-
empfänger überschätzt und die berech-

tigten, wenn auch nur geringfügigen
Leistungsausweitungen für Sozialhilfe-
empfänger, die es entgegen anders lau-
tender Stimmen auch gab, unterschätzt. 

Doch wie soll der Spagat der Verbesse-
rung des Leistungsrechts auf der einen Sei-
te und der Kosteneindämmung auf der
anderen Seite erreicht werden?

Laut des zuständigen Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales (BMAS) soll
das neue Änderungsgesetz Folgendes er-
reichen:
❚ eine Verbesserung der Eingliederung

und Optimierung des Leistungsrechts
durch das neu eingeführte Sofortange-
bot bei Neuanträgen – so soll Hilfebe-
dürftigkeit nach Möglichkeit erst gar
nicht entstehen;

❚ eine Überprüfung der Arbeitsfähigkeit
von Personen, die Leistungen nach 
dem SGB II beantragen und zuvor weder
Leistungen nach dem SGB II noch nach
dem SGB III bezogen haben;

❚ Verbesserungen in der Leistungsgewäh-
rung und Verwaltungspraxis durch recht-
liche Klarstellungen und Ergänzungen;

❚ Vermeidung von Leistungsmissbrauch.

Die Leistungsverbesserungen

Dass jedem, der einen Neuantrag auf Ar-
beitslosengeld II stellt, sofort eine Arbeit
oder eine Eingliederungsmaßnahme an-
geboten werden soll, ist zunächst mal zu
begrüßen. Allerdings ist aus der Soll-For-
mulierung ersichtlich, dass es sich nicht
um einen Rechtsanspruch handelt. Zu-
dem ist zu bezweifeln, dass die Arbeitsge-
meinschaften der Arbeitsagenturen und
der Kommunen (Arge) bzw. die Kommu-
nen selbst »auf die Schnelle« qualitativ
gute und der Eingliederung dienende Maß-
nahmen realisieren können. Schon jetzt
lässt sich vielerorts feststellen, dass die
Vermittlungsangebote oft nicht bedarfs-
deckend und ohne qualitative Begleitung
konzipiert sind. Die Chancen auf dem
Arbeitsmarkt einen Platz zu finden sind
dann gering und die Fortsetzung der Ar-
beitslosigkeit wahrscheinlich. Deshalb wäre
es wünschenswert, wenn zuallererst die
vorhandenen Maßnahmen optimiert wür-
den. Gerade für Menschen mit psychischen
Erkrankungen, aber letztendlich für alle
Arbeitssuchende, erhöhen passgenaue
und auf die individuellen Möglichkeiten

ausgerichtete Angebote die Eingliederungs-
chancen. Bessere Eingliederungschancen
wiederum verkürzen die Verweildauer im
sozialen Sicherungssystem und sparen so
effektiv Kosten.

Zu befürchten ist, dass im Vordergrund
der Sofortangebote vielerorts allein die
»Überprüfung der Arbeitsbereitschaft«
durch Standard-Trainingsmaßnahmen ste-
hen wird.

Berücksichtigt man die Erfahrungsbe-
richte über Probleme in der alltäglichen
Praxis – unter anderem nachzulesen in
den Berichten der Ombudsleute (Be-
schwerdestellen) und Verlautbarungen der
Selbsthilfeverbände, sind rechtliche Klar-
stellungen und Ergänzungen des SGB II
dringend notwendig. Insofern sind es kon-
krete Verbesserungen, dass nun geregelt
ist, dass
❚ Babyerstausstattungen zukünftig 

eindeutig den einmaligen Leistungen
zugeordnet werden;

❚ zur sozialen Absicherung von Härtefäl-
len bei Leistungen der Ausbildungsförde-
rung Zuschüsse gewährt werden, wenn
die Kosten für Unterkunft und Heizung
nicht ausreichend abgedeckt sind;

❚ Mietschuldenübernahme für Personen,
die nicht hilfebedürftig im Sinne des
SGB II sind, über das SGB XII möglich
wird;

❚ alle Arbeitgeberleistungen im SGB III
auch für Leistungsbezieher des SGB II
gelten;

❚ die Übernahme der Zuständigkeit für 
Teilnahmekosten bei besonderen Maß-
nahmen von Leistungsbeziehern mit
(psychischen) Behinderungen nach dem
SGB II zukünftig gewährleistet ist;
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❚ die Weiterfinanzierung einer Eingliede-
rungsmaßnahme bei Wegfall der Hilfe-
bedürftigkeit auch dann gewährleistet
ist, wenn noch nicht Zweidrittel der
Maßnahme erreicht ist;

❚ Mehrbedarfe für Menschen mit Schwer-
behindertenausweis gewährt werden;

❚ Mehrbedarf im SGB II bei der Teilnahme
an Maßnahmen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben der Höhe im SGB XII ange-
passt wird.

Verschärfungen des Leistungsrechts: 
Mehr Kontrolle und Sanktionen

Als zum Teil drastische Verschärfung des
Leistungsrechts zur Verhinderung des
»Leistungsmissbrauchs« und Ausweitung
der Kontrolle sind folgende Änderungen
einzuordnen: 
❚ Künftig soll Beziehern von Arbeitslo-

sengeld II (Alg II) bei der ersten wie-
derholten Pflichtverletzung (Weige-
rung, Eingliederungsvereinbarung ab-
zuschließen, Ablehnen einer angebo-
tenen Maßnahme bzw. Arbeitsstelle,
Abbruch einer Maßnahme) der Regel-
satz um 60% gekürzt werden. Bei jeder
weiteren Pflichtverletzung wird die
Leistungen komplett gestrichen. Dies
bezieht sich dann nicht nur auf die
Regelleistung, sondern auch auf die
Zahlungen für Unterkunft und Hei-
zung. Eine wiederholte Pflichtverlet-
zung liegt nicht vor, wenn der Beginn
des vorangegangenen Sanktionszeit-
raumes länger als ein Jahr zurückliegt.
Die Arge bzw. die Kommune kann in
der Folge von Streichungen ergänzen-
de Sachleistung oder geldwerte Leis-
tungen erbringen und soll so handeln,
wenn der Hilfebedürftige mit minder-
jährigen Kindern in einer Bedarfsge-
meinschaft lebt. Drastischere Verschär-
fungen sind kaum denkbar. Für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen
besteht hier die große Gefahr, dass,
wenn möglicherweise die Erkrankung
der Grund für die »Pflichtverletzung«
war und dies der Arge bzw. der Kommu-
ne nicht bekannt ist bzw. rechtzeitig zur
Kenntnis gebracht wird, hier diese ein-
schneidenden Sanktionen in fataler
Weise greifen. Sie können krankheitsför-
dernd wirken und in der Folge zu einem
Abschieben in die SGB XII-Zuständig-
keit (Sozialhilfe/Grundsicherung) füh-
ren, wodurch sich Fördermöglichkeiten
drastisch reduzieren. 

❚ Eheähnliche und »gleichgeschlechtliche
lebenspartnerschaftsähnliche« Gemein-
schaften werden als Bedarfsgemeinschaf-
ten betrachtet, wenn sie länger als ein

Jahr zusammenleben, mit einem gemein-
samen Kind leben, Kinder oder Angehö-
rige im Haushalt versorgen oder befugt
sind, über Einkommen oder Vermögen
des anderen zu verfügen, sofern sie nicht
das Gegenteil beweisen können; als Be-
weis sollte hier, laut dem Bundesdaten-
schutzbeauftragten Peter Schaar, eine ei-
desstattliche Erklärung ausreichen.

❚ »Angemessene« Unterkunftskosten
orientieren sich an den Kosten der 
»alten« Wohnung, wenn der Umzug
»nicht notwendig« ist.

❚ Datenabgleiche zwischen den Ämtern
werden erleichtert.

❚ Die Schaffung der gesetzlichen Grund-
lagen zur institutionellen Verankerung
von kontrollierenden Außendiensten bei
den Leistungsträgern ist vorgesehen.

Außendienste haben in der Vergangen-
heit immer kontroverse Diskussionen
ausgelöst. Bei einer gesetzlichen Veranke-
rung im SGB II wird dies nicht anders
sein. Nach Art. 13 Abs. 1 des Grundgeset-
zes ist die Wohnung eines jeden Bürgers
unverletzlich. Deshalb stellte der Bundes-
datenschutzbeauftragte im Anhörungsver-
fahren klar, »dass es für die Außendienst-
mitarbeiter kein Betretensrecht gibt«.

Gleichzeitig sind in der Sozialgesetzge-
bung Mitwirkungspflichten bei der Ermitt-
lung des Sachverhalts der Bedürftigkeit
festgeschrieben. Eine Erhebung von Sozi-
aldaten durch einen gesetzlich legitimier-
ten Außendienst ist nur dann in Betracht
zu ziehen, wenn es dem Leistungsträger
ansonsten nicht möglich ist, den An-
spruch zu ermitteln. Hausbesuche sind so-
mit nur möglich, wenn sie konkret erfor-

derlich, geeignet und verhältnismäßig
sind. Eine Ankündigung sollte die Regel
sein.

Die weiteren Änderungen betreffen Zu-
ständigkeitsklärungen und Verbesserungen
der Verwaltungspraxis, die zum Teil den
Betroffenen nur indirekt zu gute kom-
men, aber für die weitere Umsetzung der
Hartz-IV-Reform bedeutsam sind.

So ist die Klarstellung, dass die Kommu-
nen, die sich selbst um die Bezieher von
Arbeitslosengeld II kümmern, auch Reha-
bilitationsträger sind, hilfreich für die Pra-
xis, wenn es um die schnelle Umsetzung
von Rehabilitationsbedarfen geht. Manch
eine Kommune hatte sich in der Vergan-
genheit nicht in der Pflicht gesehen.

Durch die im neuen Änderungsgesetz
verankerte Rechts- und Fachaufsicht des

Bundesministeriums für Arbeit und So-
ziales über die Arbeitsgemeinschaften
der Arbeitsagenturen und der Kommu-
nen ist nun auch endgültig klar, dass der
Bund die Steuerungskompetenzen bei
der Arbeitsvermittlung behält.

Wie bei den Arbeitslosengeld-I-Emp-
fängern zu verfahren ist, die aufstockend
SGB II Leistungen erhalten, ist nun auch
beantwortet: Pflichtleistungen wie Über-
brückungsgeld und Arbeitsvermittlung,
Förderung der Weiterbildung etc. werden
nach dem SGB III gewährt, Ermessens-
leistungen nach dem SGB II. Somit wä-
ren hier z.B. auch Arbeitsgelegenheiten
mit Mehraufwandsentschädigung (so
genannten 1-Euro-Jobs) möglich.

Fest steht jetzt auch, sofern nur durch
Arbeitslosengeld II der Lebensunterhalt
bestritten wird, ist die Ausbildungs- 
und Arbeitsstellenvermittlung zukünftig
auch Pflichtleistung für die Arbeitsge-
meinschaften der Arbeitsagenturen und
der Kommunen.
Den Krankenkassen wird ab dem 01.08.

die Möglichkeit eröffnet, die Einigungs-
stelle anzurufen, wenn begründete Zwei-
fel an der Erwerbsfähigkeit vorliegen. Es
ist zu hoffen, dass von den Krankenkassen
auch die Möglichkeit von Rehabilitations-
maßnahmen in Betracht gezogen wird.

Kaum Verbesserungen des Förderbereiches

Bis auf die oben angeführte Einbezie-
hung der Arbeitgeberleistungen im SGB II,
die auch im SGB III gelten, sucht man im
Gesetzentwurf jedoch vergeblich Verbes-
serungen des Förderbereiches, wie sie un-
ter anderem auch die Aktion Psychisch
Kranke angemahnt hat. 

So bleibt z.B. der Widerspruch bestehen,
dass Arbeitsgelegenheiten mit Mehrauf-
wandsentschädigung (1-Euro-Jobs) zur
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Eingliederung in den allgemeinen Arbeits-
markt führen sollen und gleichzeitig aber
immer die Kriterien »zusätzlich und im öf-
fentlichen Interesse liegend« erfüllen müs-
sen. Diese Kriterien lassen jedoch einen
Übergang in ein Regelarbeitsverhältnis am
selben Arbeitsplatz nicht zu.

Zudem ist die zeitliche Begrenzung von
Fördermöglichkeiten, die sich aus dem SGB
III ergeben, weiter ein Hindernis, langfristi-
ge Minderleistungsausgleiche bzw. Lohn-
kostenzuschüsse zu ermöglichen.

Konstruktive Vorschläge sind gefragt

Abschließend sei angemerkt, dass im par-
lamentarischen Verfahren den Befürwor-
tern einer  »Harten Linie« von unerwar-
teter Seite Unterstützung zukam. Sowohl
der Präsident der Diakonie, der Vorsit-
zende und der Bundesgeschäftführer der
AWO wie auch der Generalsekretär des
Deutschen Rotes Kreuzes haben gemein-
sam mit den kommunalen Spitzenver-
bänden gefordert, passive Leistungen noch
weiter zu kürzen, um mehr aktive Förde-
rung zu ermöglichen. Wie Vertreter die-
ser Wohlfahrtsverbände, die noch bei
Einführung von Hartz IV Sozialabbau be-
fürchteten, jetzt »mehr Förderung« mit
Leistungskürzungen bei den Hilfen zum
Lebensunterhalt verknüpfen können,
bleibt allerdings ihr Geheimnis und
nicht nachvollziebar. Die zur Begrün-
dung angeführten Zahlen sind zudem
wenig aussagekräftig. 

Zur »Ehrenrettung« der Wohlfahrtspfle-
ge sei auf die Presserklärungen des paritä-
tischen Wohlfahrtsverbandes und des Ca-
ritasverbandes hingewiesen, die sich von
diesen Forderungen deutlich distanzieren.
Der Paritätische weist im Gegenteil auf die
zu niedrigen Regelsätze hin.

Die These, dass die Förderung zu verbes-
sern ist, wird inzwischen auch vom Bun-
desrechnungshof gestützt, der die Arbeits-
gemeinschaften und Optionskommunen
geprüft und gefunden hat, dass zu wenig
bzw. zu spät Vermittlung stattfindet. 

Es bleibt das Fazit, dass es Ziel sein muss,
eine effiziente und effektive Optimierung
der Arbeitsabläufe bei den Arbeitsgemein-
schaften bzw. Optionskommunen und ei-
ne verbesserte Umsetzung der gesetzlich
verankerten Fördermöglichkeiten zu errei-
chen und nicht weitere Leistungskürzun-
gen in Betracht zu ziehen. Damit wäre
auch den Menschen gedient, die mit der
Notlage »Arbeitslosigkeit« umgehen müs-
sen und zu denen immer auch und oft zu-
erst Menschen mit psychischen Erkran-
kungen gehören. ❚ ❚ ❚

L ange Jahre war die Versorgung psy-
chisch kranker Menschen in Deutsch-
land auf stationäre Behandlung be-

schränkt. Die ambulante psychiatrische
Pflege wurde erst in den 80er Jahren des
letzten Jahrhunderts im Rahmen von un-
terschiedlichen Modellprojekten aufge-
baut. Allerdings wurden weder flächen-
deckende Angebote etabliert, noch besa-
ßen diese eine geregelte Finanzierung.
Vor diesem Hintergrund wird die vom
Gemeinsamen Bundesausschuss vorge-
nommene Richtlinienänderung für häus-
liche psychiatrische Krankenpflege aus-
drücklich begrüßt.

Auch wenn seit In-Kraft-Treten der Richt-
linienänderung erst einige Monate ver-
gangen sind, bestehen seitens der Spitzen-
verbände der Freien Wohlfahrtspflege aber
schon jetzt erhebliche Zweifel und Beden-
ken hinsichtlich der praktischen Umset-
zung der Richtlinienänderung. Nach un-
serer Auffassung sind bei der ambulanten
Versorgung psychisch kranker Menschen
– auch nach der Richtlinienänderung –
Versorgungslücken evident bzw. entste-
hen in der Praxis sogar neue Versorgungs-
lücken.

Dies möchten wir im Folgenden darstel-
len:

Versorgungssituation

Grundsätzlich haben die Versicherten
nach der Genehmigung der Richtlinien
durch das Bundesministerium für Ge-
sundheit einen Rechtsanspruch auf Leis-
tungen der häuslichen psychiatrischen
Krankenpflege gegenüber ihrer Kranken-
kasse. Allerdings liegt die Anwendung
der Richtlinie in der Zuständigkeit der
Selbstverwaltung. Üblicherweise schlie-
ßen die Krankenkassen dabei Verträge
mit geeigneten Leistungserbringern auf
Landesebene, in denen die Einzelheiten
der Versorgung mit häuslicher psychi-
atrischer Krankenpflege, die Preise usw.
geregelt werden. Nach derzeitigem Stand
sind aber in keinem Bundesland landes-
weite Rahmenverträge mit Leistungser-
bringern geschlossen worden. Das bedeu-

tet wiederum, dass die Versicherten zwar
einen Rechtsanspruch auf häusliche psy-
chiatrische Krankenpflege haben, dieser
aber aufgrund fehlender Verträge mit
Leistungserbringern nicht umgesetzt
werden kann. Darüber hinaus wurde uns
seitens der Kassenärztlichen Vereinigung
berichtet, dass die Ärzte bundesweit Pro-
bleme bei der Ausstellung von Verord-
nungen für häusliche psychiatrische
Krankenpflege haben, weil die Leistungs-
erbringung aufgrund der vertragslosen
Situation in den Bundesländern nicht ge-
währleistet ist.

In einigen wenigen Bundesländern gibt
es vereinzelte Vereinbarungen zwischen
Krankenkassen und spezialisierten ambu-
lanten Pflegediensten. Diese beruhen i. d. R.
auf vorangegangene Modellversuche (bspw.
in Bremen und Niedersachsen).

Vor diesem Hintergrund werden seitens
der Leistungserbringer »Notlösungen« prak-
tiziert, um den Rechtsanspruch der Versi-
cherten zu wahren. So versuchen die Leis-
tungserbringerverbände in Berlin, betrof-
fene Patienten zu unterstützen und Fach-
ärzte zu motivieren, Verordnungen für
häusliche psychiatrische Krankenpflege
auszustellen. Diese werden dann mit Ge-
nehmigung der Krankenkassen auf der Ba-
sis mündlicher Vereinbarungen erbracht.

Als Gründe für das Scheitern landeswei-
ter Rahmenvereinbarungen zwischen den
Krankenkassen und den Leistungserbrin-
gerverbänden auf Landesebene werden auf
der einen Seite die nicht erfüllbaren For-
derungen der Krankenkassen hinsichtlich
der vom Pflegedienst vorzuhaltenden An-
zahl von Pflegefachkräften sowie deren
Qualifikation und auf der anderen Seite ei-
ne für diese Forderungen nicht entspre-
chende Vergütung genannt. Im Einzelnen
haben die Krankenkassen an die Pflege-
dienste i. d. R. in jedem Bundesland die
folgenden Forderungen gestellt:
❚ Der ambulante psychiatrische Dienst muss

eine eigenständige Organisationseinheit
bilden.

❚ Diese muss zwischen fünf und sieben
Vollzeitkräfte beschäftigen.

❚ Alle Vollzeitkräfte müssen Pflegefach-
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Neue Versorgungslücken
bei der häuslichen 
psychiatrischen Pflege?

Stellungnahme der BAG der Freien Wohlfahrtspflege




